
 
 
 
Schulen Sumiswald-Wasen 
 
Absenzenregelung 
 
    Entsch GSL SSL KLP HT max. BEU

Krankheit / Unfall des Kindes1 (Krankheit und Unfall)      
      

Todesfall 
Todesfall in der Familie / 
Trauerfeier        

        

Arzt/Zahnarzt 
Arzt/Zahnarzt2 (und ärztlich 
verordnete Therapietermine)        

      

Umzug der eigenen Familie     2 Tage  

      

Aufgebote amtliche Aufgebote      
  Aufgebote der EB      
       

Alpabfahrt Alpabfahrt        
        
Mofa- /Traktorprüfung Vorbereitungskurs und Prüfung     

       

Kirchlicher Unterricht KUW / Konfirmationslager     3 Tage3 
  andere Glaubensgruppen     3 Tage3 
      

Sportanlässe als Wettkämpfer/-in4    

  als Funktionär/-in    
  als Zuschauer/in    
         
Dispensation von 
Sporttalenten 

Vereinbarung für Trainings und 
Wettkämpfe        

       

Berufswahl  Infotage     

  
Schnuppertage (siehe Formular 
Dispensationsgesuch)        

  Prüfungen     

  Vorstellungsgespräche2     

      

Berufsvorbereitung 
Berufsvorbereitungskurse  
(z.B. Kobu)        

         
Familienfeste Hochzeiten, Geburtstage, …    

      

Andere private Anlässe Vereinsaktivitäten, Ausstellungen    
 
1 Die Klassenlehrperson oder Schulleitung kann Arztzeugnisse oder andere Bestätigungen einfordern. 
2 Termine sind nach Möglichkeit in der unterrichtsfreien Zeit anzusetzen. 
3 Maximal 2 Tage auf der Primarstufe und 3 Tage auf der Sekundarstufe 1. 
4 Ab regionaler Auswahl ist die Abwesenheit entschuldigt, wenn eine Vereinbarung mit der Schule vorliegt. 
 
Weitere Absenzen gemäss «Direktionsverordnung über Absenzen und Dispensationen in der Volksschule (DVAD)» sind möglich. 
Bitte wenden Sie sich frühzeitig an die Standortschulleitung. 
 
Legende: 
Entsch.:  entschuldigt 
GSL Gesamtschulleitung  
SSL: Standortschulleitung 
KLP Klassenlehrperson  
HT:  Halbtag 
max.: maximal mögliche Dauer 
BEU: Eintrag im Beurteilungsbericht 
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